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eingesehen oder kostenlos abgeholt werden. 
Zudem wird das Amtsblatt auf der Homepage der Stadt Dorsten www.dorsten.de veröffentlicht. 

 
 

Hinweis zur Einsicht in aktuelle Sitzungsunterlagen: 
Interessenten können die Unterlagen für den öffentlichen Teil von Ausschuss- und Ratssitzungen etwa 

eine Woche vor dem Sitzungstermin während der Öffnungszeiten an folgenden Stellen einsehen: 
Bürgermeisterbüro, Rathaus – Stadtbibliothek, VHS-Gebäude - Bücherei Wulfen, Gesamtschule 

 

Zudem sind die öffentlichen Sitzungsunterlagen auf der Internetseite www.dorsten.de – Ratsinformationssystem  
(https://dorsten.more-rubin1.de) ca. zwei Wochen vor Sitzungsbeginn hochgeladen.  
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Widmung der Zufahrt zum Bahnhof Dorsten – Zuwegung Vestische Allee 14 - im 
Stadtteil Feldmark 
 
Die Stadt Dorsten als Straßenbaubehörde widmet die Zufahrt zum Bahnhof Dorsten – Zuwe-
gung Vestische Allee 14 - gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.1995 
(SGV.NRW. 91) für den öffentlichen Verkehr. Es handelt sich um eine Gemeindestraße im Sinne 
des § 3 (4) Nr. 2 des StrWG NRW. 
 
Die Lage und Abgrenzungen der zu widmenden Straßenfläche gehen aus der Karte (Anlage) 
hervor. 
 
 
Von der Widmung sind die nachfolgend aufgeführten Grundstücke betroffen: 
 
 Gemarkung  Flur  Flurstück  
  

Dorsten  53  1186   
Dorsten   53  1187    
  

Eigentümerin der v. g. Grundstücke ist die Stadt Dorsten. 
 
 
Die Karte (Anlage) ist Bestandteil dieser Widmung. Ergänzend können Lagepläne beim Vermes-
sungsamt der Stadt Dorsten, Halterner Straße 28, Zimmer 111, während der Dienststunden: 
 
 

montags bis donnerstags          08:00 Uhr -  16:00 Uhr 
freitags                                  08:00 Uhr -  13:00 Uhr 

 
 
eingesehen werden. 
 
 
Die Widmung wird hiermit gemäß § 6 (1) des StrWG NRW öffentlich bekannt ge-
macht. Sie wird mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung (Erscheinungsda-
tum des Amtsblattes) wirksam und gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als be-
kannt gegeben. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Widmung können Sie vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 
3, 45879 Gelsenkirchen, binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (Er-
scheinungsdatum des Amtsblattes) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle Klage erheben. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische 
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
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VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen 
Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die techni-
schen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elekt-
ronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3803). Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevoll-
mächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Begehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. 
 
Hinweis: 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das einer Klage vorgeschaltete Widerspruchsver-
fahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich, sich vor Erhebung 
einer Klage zunächst mit mir in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so etwaige Un-
stimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat 
wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 
 
 
 
Dorsten, 18.03.2019  
Der Bürgermeister  
I.V.    
Gez. 
 
Holger Lohse  
(Technischer Beigeordneter)  
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Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen  
an Sonn- und Feiertagen im Gebiet der Stadt Dorsten  

 
 

vom 03.04.2019 
  
 
Aufgrund des § 6 Absatz 1 und 4 LÖG NRW1 und den §§ 25 ff. OBG2 wird von der Stadt Dorsten 
als örtliche Ordnungsbehörde aufgrund des § 41 Absatz 1 Buchstabe f GO NRW3, gemäß Be-
schluss des Rates der Stadt Dorsten vom 20.03.2019 für das Gebiet der Stadt Dorsten folgende 
Ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

 
 

§ 1 
 
Im Stadtteil Altstadt dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr entsprechend des jeweiligen 
Veranstaltungsbereiches geöffnet sein: 
 
(1) Am 07.04.2019 anlässlich der Veranstaltung „Dorsten i(s)st mobil“ Verkaufsstellen,  

die direkt an den Lippetorplatz, Marktplatz und Platz der deutschen Einheit angrenzen so-
wie Verkaufsstellen an beiden Seiten der Straßen Lippestraße, Essener Straße und Reck-
linghäuser Straße (Anlage 1). 
 

(2) Am 02.06.2019 anlässlich der Veranstaltung „Altstadtfest“ Verkaufsstellen, die direkt an 
den Lippetorplatz, Marktplatz und den Platz der deutschen Einheit angrenzen sowie Ver-
kaufsstellen an beiden Seiten der Straßen Lippestraße, Essener Straße und Recklinghäuser 
Straße (Anlage 2). 
 

(3) Am 06.10.2019 anlässlich der Veranstaltung „Herbstfest“ Verkaufsstellen, die direkt  
an den Lippetorplatz, Marktplatz und den Platz der deutschen Einheit angrenzen  
sowie Verkaufsstellen an beiden Seiten der Straßen Lippestraße, Essener Straße und Reck-
linghäuser Straße (Anlage 3). 

 
(4) Am 10.11.2019 anlässlich der Veranstaltung „Lichterfest“ Verkaufsstellen, die direkt  

an den Lippetorplatz, Marktplatz und den Platz der deutschen Einheit angrenzen  
sowie Verkaufsstellen an beiden Seiten der Straßen Lippestraße, Essener Straße und Reck-
linghäuser Straße (Anlage 4). 

 
§ 2 

 
Im Stadtteil Holsterhausen dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr entsprechend des je-
weiligen Veranstaltungsbereiches geöffnet sein: 
 

(1) Am 28.04.2019 anlässlich der Veranstaltung „Blumenfest“ Verkaufsstellen an beiden Seiten 
der Straßen Freiheitsstraße und Borkener Straße – jedoch nur in den Bereichen, in denen die 
Veranstaltung tatsächlich stattfindet (Anlage 5). 

                                                
1 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV. NRW. S. 516) in der zz. gültigen Fassung 
2 Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (OBG) vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528) in der zz. gültigen Fassung 
3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666) in der zz. gültigen Fassung 
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(2) Am 01.09.2019 anlässlich der Veranstaltung „Familienfest“ Verkaufsstellen an beiden Sei-

ten der Straßen Freiheitsstraße und Borkener Straße – jedoch nur in den Bereichen, in denen 
die Veranstaltung tatsächlich stattfindet (Anlage 6). 

 
§ 3 

 
Im Stadtteil Lembeck dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr entsprechend des jeweiligen 
Veranstaltungsbereiches geöffnet sein: 
 

(1) Am 05.05.2019 anlässlich der Veranstaltung „Tiermarkt“ Verkaufsstellen an beiden Seiten 
der Straßen Wulfener Straße, Bahnhofstraße und Schulstraße – jedoch nur in den Bereichen, 
in denen die Veranstaltung tatsächlich stattfindet (Anlage 7). 
 

(2) Am 01.09.2019 anlässlich der Veranstaltung „Stoppelfest“ Verkaufsstellen an beiden Seiten 
der Straßen Am Sägewerk, Am Krusenhof und Zur Reithalle – jedoch nur in den Bereichen, 
in denen die Veranstaltung tatsächlich stattfindet (Anlage 9). 

 
§ 4 

 
Im Stadtteil Hervest dürfen in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr am 16.06.2019 aus Anlass 
der Veranstaltung „Bergfest“ entsprechend des Veranstaltungsbereiches Verkaufsstellen geöff-
net sein, die direkt an den Glück-Auf-Platz angrenzen sowie Verkaufsstellen an beiden Seiten 
der Straßen Glück-Auf-Straße, Im Harsewinkel, An der Landwehr und Burgsdorffstraße – jedoch 
nur in den Bereichen, in denen die Veranstaltung tatsächlich stattfindet (Anlage 8). 
 

§ 5  
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen des § 1 Verkaufsstellen 

öffnet bzw. Waren zum gewerblichen Verkauf anbietet. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 des Ladenöffnungsgesetzes mit einer Geldbuße bis 

zu 5000,- € geahndet werden. 
 

§ 6 
 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Verordnung für unwirksam erklärt werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. 

 
§ 7 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 

 
Die Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an  
Sonn- und Feiertagen im Gebiet der Stadt Dorsten wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Dorsten, den 03.04.2019 
 
Stadt Dorsten  
Als örtliche Ordnungsbehörde 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister  
 
 

 

 

 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 45. Jahrgang Nr. 6 vom 03.04.2019 - Inhalt Nr. 32 Seite 114 
 

 

 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 45. Jahrgang Nr. 6 vom 03.04.2019 - Inhalt Nr. 32 Seite 115 
 

 

 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 45. Jahrgang Nr. 6 vom 03.04.2019 - Inhalt Nr. 32 Seite 116 
 

 

 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 45. Jahrgang Nr. 6 vom 03.04.2019 - Inhalt Nr. 32 Seite 117 
 

 

 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 45. Jahrgang Nr. 6 vom 03.04.2019 - Inhalt Nr. 32 Seite 118 
 

 

 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 45. Jahrgang Nr. 6 vom 03.04.2019 - Inhalt Nr. 32 Seite 119 
 

 

 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 45. Jahrgang Nr. 6 vom 03.04.2019 - Inhalt Nr. 32 Seite 120 
 

 

 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 45. Jahrgang Nr. 6 vom 03.04.2019 - Inhalt Nr. 32 Seite 121 
 

 

 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 45. Jahrgang Nr. 6 vom 03.04.2019 - Inhalt Nr. 32 Seite 122 
 

 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 45. Jahrgang Nr. 6 vom 03.04.2019 - Inhalt Nr. 33 Seite 123 
 

 

 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 45. Jahrgang Nr. 6 vom 03.04.2019 - Inhalt Nr. 33 Seite 124 
 

 

 

 


	Amtsblatt Deckblatt 6_2019
	Amtsblatt Inhalt Nr. 6

